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Warum Sicherheitsdatenblätter 

Chlor auch als Badewasser, bei meiner schuppenflechte 

hilft es; gefragt von Sonnenschein1987 am 11. Juni 2014 

oder als Wäschebleichmittel 

http://www.amazon.de/gp/pdp/profile/A3BVE724AQ3GNO/ref=cm_cd_al_qb_pdp


Stellenwert der Sicherheitsdatenblätter 

• Sicherheitsdatenblätter (SDB) sind die zentrale 
Informationsquelle in der gesamten Lieferkette 

• Kommunikation der Gefährlichkeit, der Registrierung, SVHC 
Stoffe 

• Detaillierte Regelungen zum Aufbau und Inhalt in Anhang II 
REACh VO 

• SDB für Stoffe werden zukünftig konsistenter; Übereinstimmung 
mit den Angaben im Dossier/Stoffsicherheitsbericht 

• Angaben werden transparenter, z. B. Abgleich Einstufung und 
Kennzeichnung mit C&L Register 

• Angaben zu Registrierung sind verpflichtend 

• Jeder in der Lieferantenkette ist für die Richtigkeit des SDB 
verantwortlich 



Überwachungsschwerpunkt 
Sicherheitsdatenblätter 

• SDB sind u. a. ein Grundbestandteil des Arbeitsschutzes 

• Hier finden sich wichtige Informationen zum sicheren Umgang 
mit Gefahrstoffen 

• Insgesamt ist die Qualität der SDB nicht befriedigend  

• In manchen Unternehmen fehlt die erforderliche Sachkunde 

• Einige Unternehmen verkennen auch die Bedeutung der SDB   

• Folge ist eine hohe Anzahl von Beanstandungen bei SDB 

• Die Prüfung von SDB ist ein Handlungsschwerpunkt der 
Marktüberwachung 

• Die Prüfung von SDB ist Bestandteil fast aller Aktionen der MÜ  



Wer ist verantwortlich für ein SDB 

• Derjenige, der als Hersteller / Lieferant in Abschnitt 
1.3 genannt ist 

• Das ist auch der Zwischenhändler, der eine Ware nur 
durchreicht und sich als Lieferant ins SDB einträgt 

• Auch ein reiner Zwischenhändler benötigt das 
erforderliche Fachwissen, ggf. kann er einen Dritten 
mit der Prüfung Erstellung von SDB beauftragen 

• Jeder der eine Stoffsicherheitsbeurteilung durchführt, 
sorgt dafür, dass diese Informationen ins SDB 
aufgenommen werden (Art 31.2) 

• Aber auch die anderen Akteure in der Lieferkette 
haben eine Verantwortung 



Stellenwert der Sicherheitsdatenblätter 

• Sicherheitsdatenblätter (SDB) sind die zentrale Informationsquelle in der gesamten Lieferkette 

• Detaillierte Regelungen zum Aufbau und Inhalt in Anhang 2 

• SDB werden zukünftig konsistenter, Übereinstimmung mit den Angaben im Dossier/Stoffsicherheitsbericht 

• Angaben werden transparenter, z. B. Abgleich Einstufung und Kennzeichnung mit C&L Register 

• Angaben zu Registrierung sind verpflichtend 

• Jeder in der Lieferantenkette ist für die Richtigkeit des SDB verantwortlich Das aktualisierte Sicherheitsdatenblatt ist in diesen Fällen allen 
Abnehmern, die in den letzten 12 Monaten mit dem Stoff/der 
Zubereitung beliefert wurden, kostenlos zur Verfügung zu 
stellen. 

Quelle: Dr. Joachim Brand 

ECHA Leitfaden für die Erstellung von SDB, Dez. 

2013.  

 

In allen Fällen tragen die Lieferanten eines Stoffs/Gemischs, für den/das ein 

Sicherheitsdatenblatt erforderlich ist, die Verantwortung für dessen Inhalt, 

auch wenn sie das Sicherheitsdatenblatt nicht selbst erstellt haben mögen.  



Die „Schwierigkeit der Rechtsfindung“ 

REACH-VO: „Die Angaben auf dem Sicherheitsdatenblatt sind kurz und klar 
abzufassen. Das Sicherheitsdatenblatt ist von einer sachkundigen Person zu 
erstellen, die die besonderen Erfordernisse der Verwender, soweit diese 
bekannt sind, berücksichtigt. Wer Stoffe und Zubereitungen in Verkehr 
bringt, hat sicherzustellen, dass die sachkundigen Personen entsprechende 
Schulungen einschließlich Auffrischungskurse erhalten haben..“ 
 
Was heißt das 
 
MoC (Manual of Conclusions) : 
The Forum acknowledged that REACH requires that the person preparing an 
SDS must be competent to do so. Suppliers shall ensure that these persons 
have received appropriate training, including refresher training.  
If the supplier outsources the preparation of the SDS to, e.g., a consultant, 
he must ensure that the consultant has the necessary competence.  
The Guidance on the Compilation of Safety Data Sheets lists some fields of 
knowledge that form part of being competent to prepare an SDS in its 
section 3.5.2.  

 



Die „Schwierigkeit der Rechtsfindung“ 

Auszug ECHA-Leitfaden Sicherheitsdatenblätter 



Die „Schwierigkeit der Rechtsfindung“ 



Die „Schwierigkeit der Rechtsfindung“ 



Die „Schwierigkeit der Rechtsfindung“ 



…vielleicht wäre der Hinweis auf 3.5.1.  
hilfreicher gewesen“ 



Wann ist ein SDB zu aktualisieren 

• SDB sollten regelmäßig auf ihr Aktualität überprüft werden.  

• Das Sicherheitsdatenblatt (Art. 31) ist unverzüglich zu aktualisieren, 
sobald 

• neue Informationen über die Gefährdung des Stoffes/der Stoffe 
oder sonstige Informationen, die Auswirkungen auf das 
Risikomanagement haben, vorliegen, 

• eine Zulassung erteilt oder versagt wurde oder 

• eine Beschränkung erlassen wurde. 

• Das aktualisierte Sicherheitsdatenblatt ist in diesen Fällen allen 
Abnehmern, die in den letzten 12 Monaten mit dem Stoff/der 
Zubereitung beliefert wurden, kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

• Nur Änderungen gemäß Artikel 31 Absatz 9 von REACH führen zu der 
rechtlichen Verpflichtung zur Ausgabe aktualisierter Fassungen an alle 
Abnehmer, denen der Stoff oder das Gemisch innerhalb der 
vorausgegangenen 12 Monate geliefert worden ist. (ECHA Leitfaden 
SDB) 



Prüfung von SBD reaktiv 

Reaktive Prüfungen 
• Verbraucher oder Konkurrenzbeschwerden 

• Beziehen sich oft auf die Kennzeichnung von Stoffen und 
Gemischen 

• Meldungen anderer Behörden 
• Hier stehen oft die Informationen zum Arbeitsschutz im 

Vordergrund Kapitel 8 

• Kontrollmitteilungen durch den Zoll 
• Ein gefährlicher Stoff oder Gemisch ist nur verkehrsfähig, 

wenn das SDB der REACH VO entspricht 
• Kein MSDS, nicht in Englisch, rechtskonforme 

Kennzeichnung und Beschriftung der Verpackung 
• andernfalls kein Import möglich 

 



Prüfung von SBD aktiv 

Aktive Prüfung 
• REACh-Enforce Aktionen 

• Gelten schwerpunktmäßig den Registrierungspflichten 
• Enforce 1 und 2 hatte die SDB als 2. Schwerpunkt 
• Hier Prüfung der Anforderungen an das Unternehmen, 

Fachkunde, Ausbildung, interne Organisation der 
Datenverwaltung 

• Aktionen in Baden-Württemberg 
• Prüfung des betrieblichen Vorgehens (Managementsystem) 
• Lampenöle Aspirationsgefahr 
• Kohlenwasserstoffe und Benzolgehalt 
• Formale Anforderungen an die SDB von Stoffen nach CLP 
• Prüfung der SDB für Gemische  
• Eintrag ins C&L Register 



Prüfung von SBD im Rahmen von  
REACH-Enforce II 



Prüfung von SBD durch den Vollzug 

Überprüfung von Produkten aus dem Baumarkt, 
Farben, Putz, Kleber etc. in Jahr 2012, N=51 



Vorgehen bei Aktionen (1)  

Vorbereitung 
• Festlegen der Produktgruppe und der des 

Schwerpunkts 
• Branche(n), Entnahme (Hersteller oder Handel) (z. B. 

Lösemittel, Lacke) 
• Formale Prüfung, inhaltliche Prüfung, Schwerpunkt der 

inhaltlichen Prüfung, z. B. Kap. 8 
• Erststellen von Checklisten 

• Durchführung 
• Hersteller(audit): Terminvereinbarung; Händler Anmeldung 
• Erläuterung des Hintergrunds und der Rechtsgrundlage 
• Fotos der Produkte oder Entnahme, Anforderung der SDB 
• Entnahmeprotokoll 



Vorgehen bei Aktionen (2)  

• Prüfung 
• Prüfung formal, Datum, Versionierung, Kennung der 

Änderungen, Vollständigkeit, Reihung der Kapitel 
• Übereinstimmung Produktkennzeichnung, Angaben SDB, 

Produktidentifikator 
• Inhaltliche Prüfung je nach Schwerpunkt, oft Kap. 8 
• Auf jeden Fall Kap. 3 Einstufung, Angabe der Inhaltsstoffen 
• Plausibilität der Einstufung 
• Bei Herstellern, Importeuren: Eintrag ins C&L Register 

• Verwaltungshandeln bei Verstößen 
• Revisionsschreiben/Anhörung an Händler/Hersteller, 

Aufforderung zur Stellungnahme 
• Soweit erforderlich Abgabe/Information Herstellerbehörde 
• Abstimmung der Maßnahmen freiwillig oder auf Anordnung 
• Gebührenbescheid, ggf. Bußgeld 



Sanktionsmöglichkeiten 

• Vorrang freiwilliger Maßnahmen analog zu ProdSG 
• Für beide Seiten effizient und effektiv 
• Ausnahmen „Wiederholungstäter“, Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit 
• Gebühren werden einem Verstößen immer fällig 

• Verwaltungsrechtliches Vorgehen 
• Korrekte SDB sind Teil der Marktfähigkeit des Produkts 
• Kein Import ohne korrekte Einstufung oder nicht-EU-

konformer Kennzeichnung 
• In Verkehrbringensverbot z. B. bei falscher Einstufung 
• Zwangsgeld, falls Hersteller nicht reagiert. 

• OWiG - Bußgelder 
• Ermessensspielraum – Opportunität 
• Schwere des Verstoßes, Kooperationsbereitschaft, 

Absatzmenge des Produkts, materielle Vorteile 



Tools - Hilfsinstrumente 

• Gesetzliche Vorgaben 
• Eindeutige Fehler müssen beseitigt werden 
• Unklarheiten sollen verbessert werden 

• EDV – Tool zur Einstufung und Kennzeichnung 
• Einstufung anhand der im SDB angegebenen 

Höchstkonzentrationen  
• Nutzung der phys./chem/tox Daten 

• Öffentliche Datenbanken 
• Gestis, SDB-Sammlungen 
• C & L Register 
• Vergleich mit ähnlichen Produkten 

• Informationen aus den Registrierungsdossiers 
• Registrierungsdaten,  
• Einstufung, tox. Daten, physikalisch/chemische Daten. 

 



Produktidentifikator 
Für Stoffe ist der Produktidentifikator wie auf dem 

Kennzeichnungsetikett in den Amtssprachen der Mitgliedstaaten 

anzugeben, in denen der Stoff in Verkehr gebracht wird. Bei 

Gemischen der Handelsname…  



Beispiel formale Prüfung 

Auf der ersten Seite ist das Datum anzugeben, an dem das Sicherheitsdatenblatt erstellt 

wurde. Nach Überarbeitung eines Sicherheitsdatenblatts sind die Abnehmer bei 

Übermittlung der neuen überarbeiteten Fassung in Abschnitt 16 des Sicherheitsdatenblatts 

auf die Änderungen aufmerksam zu machen, sofern diese nicht andernorts angegeben 

sind. In diesem Fall ist auf der ersten Seite das Datum der Erstellung mit der Angabe 

„Überarbeitet am (Datum)“ aufzuführen, ferner die Nummer der Fassung, die 

Überarbeitungsnummer sowie das Datum des Inkrafttretens der geänderten Fassung oder 

sonstige Hinweise darauf, welche Fassung ersetzt wird.  



Beispiel formale Prüfung 
…so geht es auch 



Beispiel formale Prüfung 

REACH-VO: Für die in Unterabschnitt 3.2 
aufgeführten Stoffe sind die Bezeichnung 
und, sofern vorhanden, die gemäß Artikel 
20 Absatz 3 dieser Verordnung 
zugewiesene Registrierungsnummer 
anzugeben.  



Kapitel 8 der Dauerbrenner 

Spraydose unter Druck: Vielleicht 
besser doch einen 
Explosionsschutzanzug?? 

 
a) A u g e n - / G e s i c h t s s c h u t z  
Die Art des erforderlichen Augen-/Gesichtsschutzes, 
wie zum Beispiel Sicherheitsglas, Schutzbrillen, 
Gesichtsschild,… 

c) A t e m s c h u t z  
Bei Gasen, Dämpfen, Nebel oder Staub 
ist auf der Grundlage der Gefahr und 
des Expositionspotenzials 
….Atemschutzmasken samt dem 
passenden Filter (Patrone oder 
Behälter), den geeigneten 
Partikelfiltern und geeigneten Masken 
….  



… und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker 



Kapitel 9 Unvollständige Angaben 

Gefordert sind 20 Werte. 
Ggf. Angabe  
„Nicht zutreffend“ 
„Nicht bestimmt“ 
 
Gefordert werden Angaben die 
„relevant“ sind: 
z.B. Viskosität bei 
aspirationsgefährlichen Stoffen 
 
Flammpunkt, 
Selbstentzündungstemperatur… bei 
entzündlichen Stoffen 



Merksatz: 
 
 
 

Der Anhang II der  
REACH VO ist ernst gemeint 



Das SDB in Anlehnung an die REACH-VO 

• SDB‘s werden auch für Stoffe bereitgestellt für die rechtlich kein 
SDB erforderlich ist. Teilweise fordern dies Kunden das, z. B. 
Druckfarben 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Das ist zulässig, die SDB‘s müssen dann aber auch der 1907 

entsprechen, andernfalls muss der Bezug zu 1907/2008 
weggelassen werden. Begriff „Sicherheitsdatenblatt“ ist dann 
auch problematisch 



Die „Prüfungsaufgaben“ 

10 % 

25 – 36 % 

REACH VO Anh. II: Es kann ein 
gemeinsames Sicherheitsdatenblatt 
…verwendet werden, wenn die 
Informationen … den Anforderungen 
dieses Anhangs für jeden einzelnen 
Stoff /Gemisch entsprechen. 



Die „Prüfungsaufgaben“ 

Artikel 33 (3): Im Falle einer Einzelverpackung, die den 
Kennzeichnungsbestimmungen gemäß den Vorschriften für 
die Beförderung gefährlicher Güter entspricht, wird diese 
sowohl gemäß dieser Verordnung als auch gemäß den 
Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter 
gekennzeichnet. Betreffen das/die gemäß dieser 
Verordnung erforderliche(n) Gefahrenpiktogramm(e) und 
die Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter die 
gleiche Gefahr, braucht/brauchen das/die gemäß dieser 
Verordnung erforderliche(n) Gefahrenpiktogramm(e) nicht 
angebracht zu werden.  

Ist  das zulässig? Piktogramme verteilt auf dem Behälter, Piktogramme CLP und 
Transport gemischt 

Artikel 32 CLP: Anordnung der Informationen auf dem 
Kennzeichnungsetikett  
(1) Die Gefahrenpiktogramme, Signalwörter, 

Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise werden 
zusammen auf dem Kennzeichnungsetikett angeordnet.  



13.06.2014 

Geschafft…. 
 

Vielen Dank   
für‘s Zuhören 


